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In Paragraf 33 der Ge-
schäftsordnung des Na-

tionalrats – das ist ein Bun-
desgesetz – steht, dass ein
Viertel und daher 46 von 183
Nationalratsabgeordneten
Untersuchungsausschüsse
beschließen können. Im Fall
des Ablebens des früheren
Sektionschefs Christian Pil-
nacek tat das die FPÖ – ihr
gutes Recht. Der Ausschuss
prüft das Handeln der Bun-
desregierung und ihrer
Dienststellen, wozu Ermitt-
lungen der Polizei nach dem
Selbstmord eines Beamten
gehören.

Zudem sind solche Aus-
schüsse seit 2015 ein

Minderheitenrecht der Op-
position, was richtig ist. Es
sollen nicht Regierungspar-
teien entscheiden, ob und
was in der Regierung kont-
rolliert wird. Macht braucht
Kontrolle.GemäßArtikel 53
unserer Verfassung darf frei-
lich nur „ein bestimmter
Vorgang in der Vollziehung
des Bundes Gegenstand der
Untersuchung sein“.

Also nicht alles und
nichts oder irgendetwas

Beliebiges. Den Freiheitli-
chengehtesumjedwedesRe-
gierungshandeln der ÖVP.
Ihren Wunsch, jede Menge
Dinge von Pilnacek bis Co-
rona in einem Aufwaschen

zu untersuchen, hat jedoch
der Verfassungsgerichtshof
abgelehnt. Auch das zu
Recht. Selbst wenn Pilnacek
früher in Ausschüssen von
den Eurofightern bis zum
Verfassungsschutz geladen
war, sind diese altenThemen
nicht nochmals aufzuwär-
men.

Details sind in der Ver-
fahrensordnung für

Untersuchungsausschüsse
geregelt. Laut Paragraf 5 ist
der Präsident des National-
rats Vorsitzender. Der heißt
Walter Rosenkranz von der
FPÖ. Punkt und aus? Ein
paar Zeilen darunter steht,
dass der Vorsitzende sich
vertreten lassen kann. Etwa
bei Befangenheit. Das ist

wichtig, weil ja die FPÖ mit
dem jetzigenAusschuss poli-
tisch punkten will, nachdem
sie zuletzt Rosenkranz-Vor-
gänger Wolfgang Sobotka
(ÖVP) parteipolitische Ein-
flussnahme auf die Verfah-
ren vorgeworfen hat.

Apropos Verfahrens-
ordnung: Hier ist vorge-

geben, dass es sich um kein
Gerichtsverfahren handelt.
Es gibt weder Angeklagte
noch Zeugen, sondern Aus-
kunftspersonen. Am Ende
steht keinUrteil, sondern ein
Bericht. Mit – Stichwort
Mord und Pistole – Krimi
oder Spaghettiwestern hat
das nichts zu tun. Im Ideal-
fall wird sehr sachlich Ver-
waltungshandeln durch-

leuchtet und etwaiges Fehl-
verhalten aufgezeigt.

Wird der gesetzliche
Rahmen des Ausschus-

ses im Fall Pilnacek einge-
halten werden? Jein. Zu den
Unterlagen zählen beispiels-
weise über 200– auchprivate
– Gespräche im Internet.
Nach dem Gesetz der Wahr-
scheinlichkeit wird darin viel
zu lesen sein, das themen-
fern, verwaltungstechnisch
egal und rechtlich nicht von
Bedeutung ist. Doch wird
sich etwas finden, das poli-
tisch wunderbar verwertbar
ist. Wodurch wiederum ein
Parteien- und Medienspek-
takel beginnen würde, das
mit einem Untersuchungs-
ausschuss wenig zu tun hat.

Wurde er umgebracht? Findet man eine rauchende Pistole? Genau darum geht es beim
U-Ausschuss rund um denTod eines Spitzenbeamten namens Christian Pilnacek . . . nicht!

Was im Gesetz steht

Für spektakuläre Bilder wurde gleich zu Beginn mit einemAusflug zum Fundort gesorgt
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